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Erfahrungen aus der Praxis

Der gutgläubige Erwerb von Grund
stücken

In den §§ 7 bis 9 der Grundstücksdokumentationsordnung (GDO)1 ist 
ein Prinzip des Grundbuchrechts - das materielle Publizitätsprinzip - 
geregelt. Es geht von der Annahme der Richtigkeit des Grundbuches 
aus und schließt den Schutz des gutgläubigen Erwerbers ein.1 2

So enthält § 7 GDO zwei gesetzliche Vermutungen, nämlich:
1. daß derjenige, der im Grundbuch als Eigentümer eines Grund

stücks eingetragen steht,’auch rechtmäßiger Grundstückseigentümer 
ist und

2. daß demjenigen, dessen Eigentumsrecht im Grundbuch ge
löscht wurde, das Eigentum an dem Grundstück nicht mehr zusteht.

Die sich aus § 7 GDO ergebenden gesetzlichen Vermutungen (An
nahmen) sind widerlegbar; d.h. sie gelten so lange, bis das Gegenteil 
bewiesen ist.3 Die Vermutung der Richtigkeit von Grundbucheintra
gungen bezieht sich nicht auf die darin angegebene Grundstücksgröße, 
jedoch auf die Grenzen des Grundstücks, wie sie sich aus der Flurkarte 
ergeben. Auch diese Vermutung ist widerlegbar.4

An die Regelung des § 7 GDO anknüpfend, wird durch § 8 GDO be
stimmt, daß zugunsten einer Person, die ein Grundstück durch Vertrag 
erwirbt, der Inhalt des Grundbuches als richtig gilt. Derjenige, der ein 
Grundstück durch Vertrag erwirbt, wird somit grundsätzlich mit seiner 
Eintragung im Grundbuch (§§ 297 Abs. 2 Satz 1, 26 Abs. 2 ZGB) auch 
dann Eigentümer des Grundstücks, wenn der Veräußerer zu Unrecht 
(z.B. aufgrund eines nichtigen Rechtsgeschäfts) als Eigentümer im 
Grundbuch eingetragen worden war. Der Erwerb des Eigentums tritt 
in einem solchen Fall allerdings dann nicht ein, wenn

1. ein Widerspruch gegen die Richtigkeit der Eintragung des 
Veräußerers als Eigentümer im Grundbuch eingetragen stand oder

2. dem Erwerber die Unrichtigkeit des Grundbuches zu dem Zeit
punkt bekannt war, in dem der Antrag auf Eintragung des Eigentums
wechsels beim Liegenschaftsdienst eingereicht wurde (vgl. § 8 Abs. 1 
Satz 2 sowie Abs. 2 GDO).5

Eine inhaltlich gleiche Regelung enthalten die in der BRD geltenden 
§§891 und 892 BGB, die bis zum 31. Dezember 1975 auch in der 
DDR in Kraft waren.

Auch gemäß § 892 Abs. 1 BGB gilt zugunsten desjenigen, der ein 
Recht (z.B. das Eigentumsrecht) an einem Grundstück erwirbt, der 
Ihhalt des Grundbuches als richtig; es sei denn, daß ein Widerspruch 
gegen die Richtigkeit im Grundbuch eingetragen steht oder dem 
Erwerber die Unrichtigkeit des Grundbuches bekannt ist. Jedoch ge
nügen allein Zweifel des Erwerbers an der Richtigkeit oder grobfahr
lässige Unkenntnis der Unrichtigkeit des Grundbuches nicht, um einen 
rechtswirksamen gutgläubigen Erwerb des Rechts auszuschließen. Der 
Erwerber ist auch nicht verpflichtet, Erkundigungen über die Rich
tigkeit des Grundbuches einzuholen. Dagegen ist eine Kenntnis von 
der Unrichtigkeit zu bejahen, wenn der Erwerber über die Rechtslage 
so aufgeklärt worden ist, daß sich ein redlich Denkender der Über
zeugung, daß das Grundbuch unrichtig ist, nicht verschließen würde. 
Ein Rechtsirrtum kann jedoch die Kenntnis von der Unrichtigkeit des 
Grundbuches hindern.6

Diese Rechtsgrundsätze sind m.E. auch bei der Auslegung des 
§ 8 Abs. 1 GDO anzuwenden, da der Inhalt dieser Rechtsvorschrift 
dem des § 892 Abs. 1 Satz 1 BGB entspricht. Ein rechtswirksamer 
Erwerb eines in der DDR gelegenen Grundstücks von einem im 
Grundbuch widerspruchslos als Grundstückseigentümer eingetragenen 
Nichtberechtigten tritt somit nur dann nicht ein, wenn der Erwerber 
zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrages auf Eintragung des 
Eigentumswechsels beim Liegenschaftsdienst positive Kenntnis davon 
hatte, daß der Veräußerer nicht Eigentümer des Grundstücks war. 
Erfährt der Erwerber dies erst nach der Einreichung des Eintragungs
antrages, so tritt der gutgläubige Erwerb dennoch ein.

Die seit dem 1. Januar 1976 in § 8 Abs. 1 Satz3 GDO enthalten 
gewesene Einschränkung, daß die Vermutung der Richtigkeit des 
Grundbuches zugunsten eines Grundstückserwerbers nicht bei Grund
stücken des sozialistischen Eigentums galt, kam dann zur Anwendung, 
wenn ein Bürger oder eine juristische Person, die nicht Rechtsträger

sozialistischen Eigentums war, ein Grundstück veräußert, hatte, als 
dessen Eigentümer er - der Veräußerer - fälschlich im Grundbuch 
eingetragen war, das Grundstück jedoch im sozialistischen Eigentum 
gestanden hatte. Wurde z.B. ein volkseigenes Grundstück, als dessen 
Eigentümer im Grundbuch zu Unrecht ein Bürger widerspruchslos 
eingetragen stand, von diesem an einen anderen Bürger verkauft, so 
hatte letzterer auch dann nicht das Eigentum an dem Grundstück 
erworben, wenn ihm die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse nicht 
bekannt waren und er davon ausgegangen war, daß dem Verkäufer 
das Eigentumsrecht zugestanden hatte. Das Grundstück ist vielmehr 
volkseigen geblieben und dessen Rechtsträger steht gemäß § 13 GDO 
gegen den fälschlich als Eigentümer eingetragenen Käufer ein An
spruch auf Berichtigung des Grundbuches zu.

Der §8 Abs. 1 Satz3 GDO ist mit Wirkung vom 1. Juli 1990 
aufgehoben worden,7 so daß seit diesem Zeitpunkt Grundstücke aller 
Eigentumsformen gutgläubig erworben werden können.

Andererseits war stets ein gutgläubiger Erwerb solcher Grundstücke 
möglich, die zum Zeitpunkt ihrer Veräußerung im Grundbuch fälsch
lich als sozialistisches Eigentum ausgewiesen waren, an denen jedoch 
persönliches oder privates Eigentum bestanden hatte.

Die vorstehenden Ausführungen über die Vermutung der Richtigkeit 
des Grundbuches (§ 7 GDO) und den gutgläubigen Erwerb von Grund
stücken (§8 GDO) gelten gemäß §295 Abs. 2 ZGB und § 16 GDC^ 
auch für Gebäude, Gebäudeteile und bauliche Anlagen, die sich nicht 
im Eigentum des Grundstückseigentümers befinden, sondern einefn 
anderen Eigentümer gehören und die gemäß den Rechtsvorschriften 
auf besonderen Grundbuchblättem (Gebäudegmndbüchem) nachge
wiesen werden oder für die ein Vermerk im Grundbuch des betreffen
den Grundstücks eingetragen steht. Solche „rechtlich selbständigen“ 
Bauwerke sind insbesondere:
- die auf volkseigenen Grundstücken befindlichen Ein- und Zwei

familienhäuser (Eigenheime) oder gewerblich genutzten Gebäude, 
deren Eigentümer Bürger sind, denen an den volkseigenen Grund
stücken im Grundbuch eingetragene Nutzungsrechte zustehen,8

- Eigenheime, die auf zunächst genossenschaftlich genutzten Bo
denflächen errichtet wurden, wenn dem Eigentümer des Eigen
heims ein von der LPG zugewiesenes und vom Rat der Stadt 
oder Gemeinde bestätigtes Nutzungsrecht zusteht,9

- die von den volkseigenen Betrieben, staatlichen Organen oder 
Einrichtungen auf vertraglich genutzten nichtvolkseigenen Grund
stücken errichteten Gebäude und baulichen Anlagen, die sich kraft 
Gesetzes im Volkseigentum befinden.10
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